
 

 

Z-19.14-1448  1. Dezember 2015   
1. Dezember 2020  

Sapa Building Systems GmbH 

Einsteinstraße 61 

89077 Ulm  

 

Brandschutzverglasung "WICTEC 50/60 FP" 

der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1448 vom 30. Mai 2015. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

01.12.2015 III 35.1-1.19.14-158/15 

über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 30. Mai 2015 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Übersetzung hat die 
deutsche Fassung Vorrang. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert: 

 

1. Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Errichtung der Brandschutzver-
glasung, "WICTEC 50/60 FP" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwider-
standsklasse F 30 nach DIN 4102-131. 

1.1.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus Scheiben, einem Rahmen aus speziel-
len Aluminium-Profilen, den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln 
nach Abschnitt 2 zu errichten.  

 Die Brandschutzverglasung darf aus werkseitig vorgefertigten, seitlich aneinander gereihten 
Rahmenelementen zusammengesetzt werden. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Brandschutzverglasung ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Bau-
art zur Errichtung von nichttragenden, inneren Wänden bzw. zur Errichtung lichtdurch-
lässiger Teilflächen in inneren Wänden nachgewiesen und darf - unter Berücksichtigung 
bauordnungsrechtlicher Maßgaben angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3). 

 Bei Verwendung von Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach Abschnitt 2.1.1.2 - mit 
Ausnahme der Scheiben vom Typ "Pilkington Pyrostop 30-1. Iso" - und unter Berücksichti-
gung von Abschnitt 1.2.3 darf die Brandschutzverglasung auch zur Errichtung von nicht-
tragenden, äußeren Wänden bzw. zur Errichtung lichtdurchlässiger Teilflächen in äußeren 
Wänden angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3). 

1.2.2 Die Brandschutzverglasung erfüllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei 
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhängig von der Richtung der Brandbean-
spruchung. 

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.  

 Nachweise der Standsicherheit und diesbezüglicher Gebrauchstauglichkeit sind für 
den - auch in den Anlagen dargestellten - Zulassungsgegenstand, unter Einhaltung der in 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Anforderungen und unter Be-
rücksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt 3, für die im Anwendungsfall geltenden Ver-
hältnisse und Erfordernisse, zu führen. 

 Sofern Anforderungen an den Wärmeschutz gestellt werden, sind die Nachweise unter Be-
rücksichtigung von Abschnitt 3.3 zu führen. 

 Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden. 

 Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit (z. B. Luftdichtigkeit, Schlagregendichtheit, 
Temperaturwechselbeständigkeit) und der Dauerhaftigkeit der einzelnen Produkte und der 
Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht. 

1.2.4 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in/an 
Massivwände bzw. -bauteile oder Trennwände nach Abschnitt 4.3.1 einzubauen/ 

 
1  DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe, 

Anforderungen und Prüfungen  

el
ek

tro
ni

sc
he

 k
op

ie
 d

er
 a

bz
 d

es
 d

ib
t: 

 z
-1

9.
14

-1
44

8



Bescheid über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-19.14-1448 Seite 4 von 5 | 1. Dezember 2015 
 

 

Z77384.15 1.19.14-158/15 

anzuschließen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile 
müssen mindestens feuerhemmend2 sein. 

 Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren3 Bauplatten doppelt bekleidete 
Stahlbauteile nach Abschnitt 4.3 in der Bauart wie solche mindestens der Feuerwiderstands-
klasse F 30 nach DIN 4102-44 und DIN 4102-225 oder nach  allgemeinem bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis nach Abschnitt 4.3.1.2 angeschlossen werden, sofern diese wiederum über ihre 
gesamte Länge bzw. Höhe an raumabschließende, entsprechend feuerwiderstandsfähige 
Bauteile angeschlossen sind. 

1.2.5 Die zulässige Höhe der Brandschutzverglasung beträgt maximal 5000 mm. 

 Die Länge der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt. 

1.2.6 Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflächen zu unterteilen, dass in Abhängigkeit vom 
Scheibentyp maximale Einzelglasflächen gemäß Abschnitt 2.1.1 entstehen.  

 In einzelne Teilflächen der Brandschutzverglasung dürfen anstelle der Scheiben Ausfüllun-
gen entsprechend Abschnitt 2.1.5 mit den maximalen Abmessungen 1400 mm x 2300 mm 
im Hochformat bzw. 2300 mm x 1200 mm im Querformat. 

1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - in Segmenten als sog. 

Polygonverglasung mit einem Winkel  10° aneinander gereiht werden. 

1.2.8 Die Brandschutzverglasung ist mit Feuerschutzabschlüssen gemäß Abschnitt 3.1 
nachgewiesen. 

 Die zulässige Höhe der Brandschutzverglasung beträgt hier maximal 4000 mm. 

1.2.9 Die Brandschutzverglasung ist unter Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Maßgaben in 
Verbindung mit der beweglichen, selbstschließenden Brandschutzverglasung 
"WICLINE 75 FP" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.14-2176 
nachgewiesen. Die maximal zulässigen Flügelabmessungen betragen dabei 
1150 x 2150 mm (Breite x Höhe). 

1.2.10 Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden. 

1.2.11 Die Brandschutzverglasung darf nicht planmäßig der Aussteifung anderer Bauteile dienen. 

 

2. Abschnitt 2.1.2.1, letzter Spiegelstrich, wird gestrichen. 

 

3. Abschnitt 2.2.3.4, fünfter Spiegelstrich, erhält folgende Fassung: 

 

 Errichtungsjahr:… 

 

4. Abschnitt 4.1, erster Absatz, erhält folgende Fassung: 

 

 Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort aus den Bauprodukten nach 
Abschnitt 2, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bemessung nach Abschnitt 3 und 
unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, errichtet werden. 

 

 
2
  Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Feuerwiderstandes zu den bauaufsichtlichen Anforderungen 

gemäß Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1.ff, in der jeweils aktuellen Ausgabe, s.www.dibt.de 
3
  Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß 

Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.ff in der jeweils geltenden Ausgabe; s. www.dibt.de. 
4
  DIN 4102-4:1994-03,  einschließlich aller Berichtigungen und DIN 4102-4/A1:2004-11 Brandverhalten von 

Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter 
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 

5
  DIN 4102-22:2004-11 Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheits-

beiwerten 
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5. Abschnitt 4.2.3 wird wie folgt geändert: 

 

a) Abschnitt 4.2.3.1 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Abschnitt 4.2.3.2 wird Abschnitt 4.2.3.1. 

c) Der bisherige Abschnitt 4.2.3.3 wird Abschnitt 4.2.3.2. 

d) Der bisherige Abschnitt 4.2.3.4 wird Abschnitt 4.2.3.3. 

 

6. Abschnitt 4.3.1.1, dritter Spiegelstrich, erhält folgende Fassung: 

 

 mindestens 10 cm dicke Wände oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton 
nach DIN EN 1992-1-16, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA7 (Die indikativen Min-
destfestigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-16, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA7 
und NDP Zu E.1 (2) sind zu beachten.) oder 

 

7. Im Abschnitt 4.3.3, zweiter Absatz, erster Satz, wird die Wortgruppe "Gipskarton-
Feuerschutzplatten nach" in die Wortgruppe "Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN EN 5208, in 
Verbindung mit" geändert. 

 

8. Die Anlagen 22, 23 und 24 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entfallen.  

 

 

Maja Tiemann  Beglaubigt 

Referatsleiterin 

 
6
  DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-

werken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 
7
  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und 

Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine 
Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

8
  DIN EN 520:2014-09 Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 
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